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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.10.2003 

Geschäftszahl 

2002/12/0064 

Rechtssatz 

Der Beschwerdeführer (ein Rechtsanwalt und gerichtlich beeideter Dolmetscher) beantragte, "ihm die 
Berechtigung zur Durchführung von Beglaubigungen von Unterschriften zu erteilen, in eventu ihn zum 
Legalisator für das Geltungsgebiet des RGBl. Nr. 44/1900 zu bestellen." Auch der Umstand, dass der 
Beschwerdeführer (nach seinem Vorbringen) Angehörige anderer Mitgliedstaaten zu seiner Kundschaft zählt 
und ihnen gegenüber in seiner Dienstleistungsfreiheit durch das nationale österreichische Recht eingeschränkt 
sein solle (d.h. eine sog. "Ausgangsbeschränkung" vorläge), vermag die geforderte "Zwischenstaatlichkeit" nicht 
herzustellen. Voraussetzung dafür, dass der Beschwerdeführer die strittige Tätigkeit überhaupt - allenfalls auch 
grenzüberschreitend - anbieten darf, wäre zunächst, dass er zu ihrer Erbringung überhaupt berechtigt ist. Die 
Berechtigung, als Rechtsanwalt, Dolmetscher oder Legalisator tätig zu werden oder eine Berufstätigkeit 
auszuüben, richtet sich bei Fehlen von gemeinschaftsrechtlichen Richtlinien zur Harmonisierung der jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften nach innerstaatlichem Recht. 


